
1112 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des NationalratesXV. G:P 

Bericht 

des Bautenausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Kittl, 
Dipl.-Kfm.Dr. Keimel, . Probst und Genossen 
betreffend eine Novelle zum Wasserbautenför-

derungsgesetz (176lA) , 

Die Abgeordneten K i t t I, Dipl.-Kfm. Dr. 
K e i m e I, Pro b s t und Genossen haben in der 
Sitzung des Nationalrates am 12. Mai 1982 den 
opgenannten Initiativantrag; der dem Bautenaus­
schuß zugewiesen wurde, eingebracht. 

Der gegenständliche Initiativantrag sieht im 
wesentlichen folgende Änderungen vor: 

1. Schaffung der Möglichkeit, Fondsdarlehen zur 
Zwischenfinanzierung zu gewähren; 

Diese Darlehen sollen ein Jahr nach Baubeginn 
gewährt werden; die Rückzahlung des Kapitals soll 
ein Jahr nach Bauende erfolgen, die Zinsen - 3% 
- sind während der Bauzeit laufend zu entrichten; 
Voraussetzung: Finanzierungslücke während der 
Bauzeit, die durch Eigenmittel oder Kapitalmarkt­
mittel nicht oder nur mit urizumutbarer Belastung 
geschlossen werden kann. Ausmaß: bis zu 10% der 
Kosten. 

2. Ausdehnung der Möglichkeit der "qualifizier­
ten" Stundung (ohne zusätzliche Zinsen) - ein­
schließlich einer allfälligen, anschließenden 
Umwandlung in einen Beitrag; Stundung der 
Annuitäten· (derzeit: Tilgungsraten); Verlängerung 
der Gesamtlaufzeit durch die Stundung. (Die Stun­
dungsbestiminungen sollen in Fällen anwendbar 
sein, in denen Darlehensteile nach· dem 1. Jänner 
1980 fällig geworden sind.) 

3. Gleichstellung der Wasserversorgungsanlagen 
mit den Abwasseranlagen hinsichtlich des höchstzu­
lässigen Darlehensausmaßes (60 vH statt derzeit· 
50 vH der Kosten). 

4. Erhöhung der höchstzulässigen Darlehenslauf­
zeit bei regionalen und überregionalen Was server­

. sorgungsanlagen (60 statt derzeit 40 Halbjahresra­
ten). 

5. Erhöhung der höchstzulässigen Darlehenslauf­
zeit bei betrieblichen Abwasseranlagen (40 statt 
derzeit 20 Halbjahresrate~): . .' . 

6. Bei ,betrieblichen Abwasseranlagen soll die 
Förderungsvoraussetzung, daß der Beirieb schon 
bestehen muß, entfallen. 

7. Ausdehnung der Förderung von Gastgewerbe­
betrieben im Bergland und von Bergstationenvon 
Personenseilbahnanlagen auf die Wasserversor­
gUI?-gsanlagen dieser Objekte. 

8. Erhöhung des Darlehensausmaßes umlO% für 
Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsan­
lagen bei besonders ungünstigen Bodenverhältnis­
sen (Schwimmsand, Moorboden, Fels). 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird ergänzend bemerkt: 

Zu Art. I Z 1 (§ 1 Abs. 1 Z 4): 

Diese B.estimmung dient der KlarsteIlung, daß 
Fondsmittel auch für den Erwerb von Grundstük­
ken, auf denen zu fördernde A~lagen (wie Kläran­
lagen, Hochbehälter, Pumpwerke) errichtet werden 
sollen oder die als Schutzgebiete für Wasserver­
sorgungsanlagen erforderlich sind, im Zuge der 
Herstellung der Anlage gewährt werden können. 
Dasselbe ,gilt für die Wiederherstellungen von Stra­
ßen u. dgl., deren Beschädigung im Zuge der Her­
stellung einer geförderten Anlage erforderlich ist. 

Zu Art. I Z 3 bis 5(§ 1 aZ 10,12 und 15): 

Die Subsumierul1g von Anlagen zur Beseitigung 
oder Verwertung der bei der Abwasserbehandlung 
anfallenden Stoffe oder deren gemeinsamer 
Behandlung mit Abfallstoffen unte~ den Begriff 
"Abwasserbehandlungsanlagen" hat in der Praxis 

.zu Mißverständnissen geführt. 

. Die Trennung in ,,Abwasserbehandlungsanla­
gen" und "Klärschlammbehandlungsanlagen" zielt 
darauf ab, ohne materielle Änderung der bestehen-

1112 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 8

www.parlament.gv.at



2 1112 der Beilagen 

den gesetzlichen Bestimmungen künftig derartigen 
Mißverständnissen vorzubeugen. 

Ausdrücklich bestimmt wurde, daß ..:...- wie auch 
bei den übrigen Anlagen n~ch den Z 10 und 12 -
die Erst- und Mindestausstattung mitgefördert 
wird. 

Zu Art. IZ 6 (§ 3 Abs. 3): 

Die Nichtberücksichtigung von Leistungen, wie 
die Herstellung von Zufahrtswegen zu dem Platz, 
auf dem eine geförderte Anlage errichtet werden 
soll, stellt insbesondere im unwegsamen Gelände 
eine Härte dar, die dem Förderungswerber nicht 
zumutbar ist und manchmal eine technisch und 
wirtschaftlich optimale Lösung verhindert. Die vor­
liegende Bestimmung soll diese Härte beseitigen. 

Zu Art. I Z 8 (§ 10): 

Abs. 1: Diese Bestimmung trägt formal den in 
'den Ziffern 3 bis 5, vorgenommenen Änderungen 
der Begriffsbestimmungen Rechnung. Ferner wird 
klargestellt, daß für überregionale Anlagen diesel­
ben besseren Förderungsbestimmungen gelten wie 
für regionale Anlagen. Weiters soll künftig ein um 
10 vH höheres Darlehensausmaß auch dann zuläs­
sig sein, wenn ein weit über dem Durchschnitt lie­
gender Kostenaufwand zufotge besonders ungün-' 
stiger Bodenverhältnisse (Schwimmsand, Moorbo-
den, Fels) eintritt. ' 

Gleichzeitig wird das Förderungsausmaß für 
Wasserversorgungsanlagen dem für Abwasserablei­
tungs- und Abwasserbehandlungsanlagen angegli­
chen. 

Abs~ 2: Verbindungsleitungen oder Ableitungen 
bei regionalen oder überregionalen Abwasserablei­
tungsanlagen sowie Transportleitungen bei Wasser­
versorgungsanlagen sind überdurchschnittlich 
'kostenaufwendig, wenn sie im Verhältnis zum 
Umfang der Anlage sehr lang sind oder in 
Schwimmsand, Moorboden oder Fels verlegt wer­
den. Um eine durch derartige Leistungen bedingte 
stark überdurchschnittliche finanzielle Belastung 
der Bevölkerung oder einen Ersatz durch eine tech­
nisch und vom Gesichtspunkt des Umweltschutzes 
weniger günstige Lösung zu vermeiden, erscheint 
erforderlichenfalls der Ersatz eines Teiles des Dar­
lehens durch einen nicht-rückzahlbaren Beitrag des 
Fonds als gerechtfertigt. 

Abs. 3: In Abs. 3 wird eine Zwischenfinanzierung 
für notwendige Fälle durch den Fonds vorgesehen. 
Diese Maßnahme erscheint notwendig, da erfah­
rungsgemäß der Arbeitsfortschritt hin'ter dem vor­
gesehenen Arbeitsablauf mangels flüssiger Mittel 
zur Zwischenfinanzierung zurückbleibt. 

Abs. 5: Die Neuformulierung stellt klar, daß 
nicht nur die regionalen und überregionalen Anla­
gen, sondern auch die an diese angeschlossenen 

Anlagen bei der Vergabe der Fondsmittel vorzugs­
weise zu berücksichtigen sind. 

Zu Art. I Z 10 (§ 10 a Abs. 2): 

Während für die im § 10 a Abs. 1 bezeichneten 
Personen nicht-rückzahlbare Fondsbeiträge sowohl 
für die Wasserversorgung als auch für die Ablei­
tung und Behandlung der Abwässer gewährt wer­
den können, ist die Gewährung eines Fondsdarle­
hens für Betriebe des Gastgewerbes im Bergland 
und für Bergstationen von Seilbahnanlagen zur 
Personenbeförder:ung derzeit nur für Anlagen zur 
Ableitung und Behandlung der Abwässer zulässig. 
Die Bestimmung bezweckt somit eine Einbezie­
hung der Wasserversorgungsanlagen in den Kreis 
der förderungsfähigen Objekte. Diese Maßnahme 
erscheint zur Sicherung einer hygienisch einwand­
freien Wasserversorgung zweckmäßig. 

ZuArt . .!Zl1 (§ 10bAbs.l): 

Die bisherige Beschränkung der Förderungsfä­
higkeit betrieblicher Abwasserbehandlung auf 
bestehende Betriebe erscheint problematisch, da in 
der J?raxis eine Unterscheidung zwischen neu 
errichteten Betrieben und bestehenden Betrieben 
oft schwer zu treffen ist. Dies gilt insbesondere bei 
solchen Betrieben, bei denen der Standort verlegt 
wird. Außerdem sind vorbeugende Maßnahmen, 

. denen schon vom Gesichtspunkt des Umweltschut­
zes der Vorzug zu geben ist, vielfach weniger 
kostenaufwendig als Maßnahmen, die erst einige 
Zeit nach Aufnahme des Betriebes durchgeführt 
werden. Der vorliegende Entwurf bezweckt somit, 
die manchmal bei der Auslegung des Begriffes 
"bestehender Betrieb" auftretenden Auslegungs­
schwierigkeiten zu vermeiden. 

Zu Art. I Z 12 (§ 10 d Abs. 1): 

Die Ergänzung des § Iod Abs. 1 soll zusätzlich 
die widmungsgemäße Verwendung der Förde­
rungsmittel sicherstellen, ohne die Errichtung der 
Anlage in Frage zu stellen, wie dies bei einer Darle­
henskündigung gemäß § 10 f der Fall ist. 

Zu Art. I Z 14 (§ 10 e Abs. 1): 

In dieser Bestimmung werden die 'Konditionen 
für die gemäß § 10 Abs. 3 vorgesehenen Zwischen­
darlehen geregelt. Darlehen zur Förderung von 
betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen sollen 
durch Verdopplung ihrer Laufzeit günstiger wer­
den. 

Im übrigen wurde die Laufzeit der Darlehen ver­
einheitlicht und mit 30Jahren festgelegt. 

Zu Art. I Z 16 (§ 10 f): 

Die bisher in § 10 e Abs. 5 geregelte Stundung 
und die im § 10 Abs. 2 geregelte mögliche 
Umwandlung gestundeter' Darlehensbeträge in 
einen nicht-rückzahlbaren Beitrag soll in einem 
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1112 der Beilagen 3 

neuen § 10 f übersichtlich dargestellt werden, wobei 
die bisher in den Förderungsrichtlinien 1980 festge­
legten grundsätzlichen Ausführungsbestimmungen 
mit berücksichtigt werden. Abweichend von· der 
bisherigen Regelung soll nicht nur die Kapitalrück­
zahlungsrate, sondern die Annuität (Kapitalrate 
zuzüglich Zinsen) gestundet werden können, was 
in den ersten Jahren nach der Fertigstellung, in 
denen erfahrungsgemäß die finanzielle Belastung 
besonders schwierig zu. bewältigen ist, zu einer 
fühlbaren Entlastung führen soll. Weiters soll durch 
die qualifizierte Stundung auch die Rückzahlungs­
frist für die gestundeten Darlehen v~rlängert wer­
den, damit die mit Ablauf des Stundungszeitraumes 
mögliche Umwandlung gestundeter Darlehens­
rückzahlungen in nicht-rückzahlbare Fondsbei­
träge minimiert wird. 

Zu Art. I Z 17 (§ 10 k Abs. 1) und Art. 11: 

Durch die neue Formulierung des § 10 k sollen 
die Finanzierungsquellen des Fonds übersichtlicher 
und budgetkonform gestaltet werden. Eine mate­
rielle Änderung tritt dadurch nicht ein. In Entspre­
chung dieser Formulierung mußte auch das "Antei­
legesetz" und das Wohnbauförderungsgesetz 1968 
geändert werden. 

Zu Art. IV: 

Abs. 1: Die Anwendung der ab 1. Jänner 1980 
geltenden Rückzahlungsbedingungen auch für 
bereits endabgerechnete Förderungsfälle entspricht 

Dr. Fertl 

Berichterstatter 

einer Forderung der Gemeinden, insbesondere hin­
sichtlich der Rückzahlungstermine, und dient über­
dies der Verwaltungsvereinfachung. 

Abs. 2: Die Stundung wurde auf jene Darlehens­
fälle beschränkt, die nach .dem Inkrafttreten der 
WBFG-Novelle 1979 zur Tilgung fällig geworden 
sind. 

Zu Art. V: 

Durch diese Ergänzung soll es ermöglicht wer­
den, auch endabgerechnete Förderungsfälle auf. 
Annuitätentilgung umzustellen. . 

Der Bautenausschuß hat den gegenständlichen 
Initiativantrag in seiner Sitzung am 2. Juni 1982 in 
Verhandlung genommen. Als Berichterstatter im 
Ausschuß fungierte Abgeordneter K i t t I. Nach 
Wortmeldungen der Abgeordneten Lu ß man n, 
Dr. Pu n t i g a mund Rem p I bau e r sowie 
des Ausschußobmannes Abgeordneten Dipl.-Kfm. 
Dr. K e i m e I und des Bundesministers für Bauten 
und Technik S e k a n i n a wurde der gegenständ­
liche Gesetzentwurf einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Bauten­
ausschuß somit den A n t rag, . der Nationalrat 
wolle dem an g e s chi 0 s sen enG e s'e t z - • / 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung /. 
erteilen. 

Wien, 1982 06 02 

Dipl.-Kfm. Dr. Keimel 

Obmann 
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4 1112 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXX 1982, mit demdäs 
Wasserbautenförderungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wasserbautenförderungsgesetz, BGBI. 
Nr. 34/1948, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 565/1979 wird geändert wie folgt: 

1. In § 1 Abs. 1 istfolgenden'eue 24 anzufügen: 

,,4 .. Grunderwerb und Wiederher~tellungen im 
Zusammenhang mit den in Z 1 lit. e und f ange­
führten Maßnahmen.", 

2. In § 1 Abs. 2 tritt an Stelle des Klammeraus-
druckes ,,(§ 10 h)" der Klammerausdruck 
,,(§ 10 i)". 

3. § 1 a Z 10 hat zu lauten: 

,,10. als Was s e rv e r s 0 r gun gs a n lag e n 
Anlagen (Bauwerke, Rohrleitungen und Einrich­
tungen), die zur Beschaffung, Reinigung oder son­
stigen Aufbereitung, ' Weiterleitung, Speicherung 
und Verteilung von Trink- oder Nutzwasser bis zur 
Übergabestelle an den Letztverbraucher erforder­
lich sind; dazu, gehören auch Betriebs- und Neben­
gebäude einschließlich der Erst- und Mindestaus­
stattung;" 

4. §1 a Z 12 hat zu lauten: 

,,12. 'als Abwass e'rb e h an d I u ng's an I.a­
gen Anlagen (Bauwerke und zugehörige Einrich­
tungen); die 'zur Verbesserung der Beschaffenheit 
oder. zur Verminderung der Menge des Schmutz­
und Niederschlagswassers zwecks Reinhaltung der 
Gewässer erforderlich sind; dazu gehören auch 
Betriebs- und Nebengebäude einschließlich der 
Erst- und Mindestiausstattung;" . 

5. In § 1 a ist nach der Z 14 eine neue Z 15 ein­
zufügen; die bisherigeZ 15 erhält die Bezeichnung 
,,16" ; die neue Z 15 hat zu lauten: 

,,15. als K I ä r sc h la m m b e h a n d I u n g s­
a n lag e n Anlagen (Bauwerke und zugehörige 
Einrichtungen), die zur Beseitigung oder Verwer­
tung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden 

Stoffe oder deren gemeinsamer Behandlung mit 
Abfallstoffen dienen; dazu gehören auch Betriebs­

. und Nebengebäude einschließlich der Erst- und 
Mindestausstattung ;" 

6. § 3 Abs. 3 hat zu lauten: 

;,(3) Das Ausmaß der Gewährung von Bundes­
und Fondsmitteln und die Darlehensbedingungen 
haben sich darauf zu beschränken, die Finanzie­
rung von Maßnahmen gemäß § 1 einschließlich von 
Leistungen sicherzustellen, die die Voraussetzung 
für solche Maßnahmen bilden, wie die Herstellung 
von Zufahrtswegen zur Baustelle. Für ~ndere mit 
der Verwirklichung dieser Maßnahmen verbundene 
Leistungen dürfen Bundes- oder Fondsmittel nicht 
gewährt oder bereitgestellt werden." 

7. In § 3 Abs. 4 tritt an Stelle der Verweisung 
,,§ 1 Abs. 1 Z 2 Iit. c und Z 3" die Verweisung ,,§ 1 
Abs. 1 Z 2lit. c sowie Z 3 und 4". 

8. § 10 hat einschließlich seiner Überschrift zu 
lauten: 

"Wasserversorgung, Abwasserableitung, Abwasser­
behandlung und Klärschlammbehandlung 

§ 10. (1) Für die Errichtung, Erweiterung oder 
Verbesserung öffentlicher Wasserversorgungs-, 
Abwasserableitungs-, Abwasserbehandlungs- oder 
Klärschlammbehandlungsanlagen kann der Was­
serwirtschaftsfonds (§ 10 i) den im Abs. 4 genann­
ten Förderungswerbern Darlehen bis zu 60 vH der 
Kosten gewähren. Das zulässige Ausmaß des Dar­
lehens erhöht sich um 10 vH der Kosten. 
'1. für di~ im Abs. 5 Z 1 . bis 6 angeführten Fälle, 
sofern diese Anlagen zufolge ' 

a) verhältnismäßig langer Zu- oder Ableitung, 
b) besonders ungünstiger Bodenverhältnisse 

(Schwimmsand, Moorboden, Fels), 
c) künstlicher Hebung besonderen Ausmaßes, 
d) mehrstufiger oder einer in der Reihigungs­

wirkung zumindest gleichwertigen Abwasser­
oder Klärschlammbehandlung oder 

e) mehrstufiger Rohwasseraufbereitung 
einen weit über dem Durchschnitt liegenden 
Kostenaufwand erfordern, sowie 

2. für regionale oder überregionale Anlagen .. 
Es erhöht sich um 20 vH der Kosten für mehrstu­
fige regionale oder überregionale Abwasserbehand-
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1112 der Beilagen 5 

lungsanlagen nach einem biologischen' oder einem 
in der Reinigungswirkung zumindest gleichwerti-, 
gen Verfahren. 

(2) Bei regionalen oder über~egionalen Wasser­
versorgungsleitungen, oder Abwasserableitungen 
kann nach endgültiger Feststellung des Förderungs­
ausmaßes (§ 16 Abs. 4) für die Errichtung verhält­
nismäßig langer oder zufolge besonders ungünsti­
ger Bodenverhältnisse überdurchschnittlich kosten­
aufwendiger Verbindungs- oder Ableitungen an die 
Stelle eines Teiles des Darlehens gemäß Abs. 1 
dann ein nicht-rückzahlbarer Beitrag des Wasser­
wirtschaftsfonds bis zu 10 vH der Kosten dieser 
Anlageteile treten, wenn sonst die Errichtung der 
geplanten regionalen oder überregionalen Anlage 
dem Förderungswerber wirtschaftlich nicht zumut­
bar wäre. Diese Voraussetzung gilt jedenfalls als 
gegeben, wenn die sich aus dem Anschluß an die 
regionale oder überregionale Anlage ergebende 
finanzielle Belastung den vom Bundesminister für 
Bauten und Technik nach Anhörung der Wasser­
wirtschaftsfondskommission (§ 10 i Abs. 3) je nach 
Art der Anlage festzusetzenden bundeseinheitlichen 
Grenzwert (§ 10 f Abs. 1 und 2) übersteigt. Die 
nicht-rückzahlbaren Beiträge können bis zur 
Gesamthöhe der dem Wasserwirtschaftsfonds auf 
Grund des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes zuflie­
ßenden Mittel (§ 10 k Abs. 1 Z 1) gewährt werden. 

(3) Können während der Bauzeii anfallende '6au­
kosten weder aus Eigenmitteln noch aus öffentli­
chen Mitteln gedeckt werden, oder würde durch 
die Aufnahme sonstiger Fremdmittel eine unzumut­
bare finanzielle Belastung entstehen, so kann der 
Wasserwirtschaftsfonds frühestens ein Jahr nach 
Baubeginn zur Zwischenfinanzierung Darlehen bis 
zu 10 vH der Kosten gewähren. Diese Darlehen 
dürfen bis zur Gesamthöhe der dem Wasserwirt­
schaftsfonds auf Grund des jeweiligen Bundesfi­
nanzgesetzes und der nach Maßgabe der Bestim­
mungen des § 7 Abs. 2 Z 2 lit. b des Finanzaus­
gleichsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 67311978, zuflie­
ßenden Mittel (§ 10 k Abs. 1 Z 1) gewährt werden. 

(4) Darlehen gemäß Abs. 1 und 3 sowie Beiträge 
gemäß Abs. 2 können gewährt werden 

1. Gemeinden, 
2. sofern eine Gebietskörperschaft die Haftung 

für die Rückzahlung und Verzinsung über­
nimmt oder sonst eine geeignete Sicherstel­
lung besteht 
a) Wassergenossenschaften (§§ 73 ff. des 

Wasserre~htsgesetzes ), 
b) Wasserverbänden (§§ 87 H. des Wasser-

rechtsgesetzes), , 
c) sonstigen Unternehmen zur Wasserversor­

gung, Abwasserableitung, . Abwasserbe­
handlung oder Klärschlammbehandlung, 
an denen Gebietskörperschaften zu mehr 
als der Hälfte beteiligt sind oder die durch 
Bundes- oder Landesgesetz errichtet wor­
den sind. 

(5) Bei der Vergabe der Mittel ist vorzüglich auf 
regionale und ü'berregionale' Anlagen und die an 
diese angeschlossenen Anlagen spwie auf solche 
Anlagen Bedacht zu nehmen, 

l. die zur Sicherung einer ausreichenden Was­
serversorgung in besonders wasserarmen 
Gebieten errichtet werden; 

2. die im Bereich' von stark verunreinigten 
Gewässern oder. in Gebieten, mit besonders 
schutzwürdigen Wasservorkommen errichtet 
werden und derVerbesserung der Wasserbe­
schaffenheit des Vorfluters und dem Schutz 
von WasserVorkommen überörtlicher Bedeu­
tung dienen; 

3. die vom Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft gemäß § 100 Abs.2 des Wasser­
rechtsgesetzes zu bevorzugten Wasserbauten 
erklärt worden sind; 

4. deren Errichtung wegen zwischenstaatlicher 
Verpflichtungen vordringlich ist; 

5. deren Verlauf sich mit der Trasse einer im 
Bau befindlichen Bundes- oder Landesstraße 
deckt oder deren Errichtung im Zusammen­
hang mit dem Bau einer Bundes- 'oder Lan­
desstraße erforderlich ist; 

6. deren Errichtung oder Erweiterung zur 
Abwendung eines unmittelbar drohenden 
Notstandes oder zur Beseitigung der Folgen 
eines Notstandes' - unbeschadet des § 15 -
e;forderljch ist." ' 

9. In § 10 a Abs. 1 tritt an Stelle des Klammeraus~ 
'druckes ,,(§'10 j Abs. 1 ZI)" der Klammerausdruck 
,,(§ 10 kAbs. 1 Z 1)". 

10. § 10 a Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für die Wasserversorgung sowie für die 
Ableitung und Behandlung der Abwässer von 
Betrieben des Gastgewerbes im Bergland - ausge­
nommen Schutzhütten (Abs.l) - und von Berg­
stationen von Seilbahnanlagen zur Personenbeför­
derung kann der Wasserwirtschaftsfonds Darlehen' 
bis zu 40 vH der KoSten gewähren, wenn sich diese 
Objekte in Streulage befinden und aus Landesmit­
teln ein Darlehen oder ein Beitrag in mindestens' 
halber Höhe des Fondsdarlehens gewährt wird. 
Das Fondsdarlehen ist in geeigneter Weise sicher­
zustellen." 

1l. § 10 b Abs. 1 hat ~u lauten: 

,,( 1) Zur Errichtung, Erweiterung oder Verbesse­
rung betrieblicher Abwasser- oder Klärschlammbe­
handlungsanlagen ',sowie für abwasserbezogene 
Maßnahmen innerbetrieblicher Art kann der Was­
serwirtschaftsfonds den zur Einleitung der Abwäs­
ser in ein Gewässer oder in eine öffentliche Abwas­
serableitungsanlage Berechtigten Darlehe~ gewäh­
ren, wenn 

1. die Behörde dem Berechtigte~ die Errichtung 
oder Erweiterung einer Abwasserbehand­
lungsanlage im Sinne der §§ 3.2 und 33 des 
Wasserrechtsgesetzes bewilligt, oder vor­
schreibt, 
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6. 1112 der Beilagen 

2. das öffentliche Kanalisationsunternehmen die 
Einleitung der Abwässer von einer Vorreini­
gung abhängig macht oder 

3. es sich um Anlagen zur vollständigen Beseiti­
gung der Abwässer oder anfallen<,ler Stoffe 
handelt. 

und die Errichtung oder Erweiterung der Anlage 
dem Berechtigten nur bei Gewährung eines Fonds­
darlehens zumutbar ist. § 10 Abi;. 5 ist sinngemäß 
anzuwenden. Die Darlehen können bis zur 
Gesamthöhe der dem Wasserwirtschaftsfonds auf 
Grund des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes zuflie­
ßenden Mittel (§ 10 k Abs. 1 Z 1) sowie der Rück­
zahlungen und der Zinsen aus den für diesen 
Zweck gewährten Darlehen (§ 10 k Abs. 1 Z 5 und 
6) gewährt werden. Weiters können Darlehen aus 
Mitteln von Anleihen, Darlehen und sonstigen Kre­
diten (§ lok Abs. 1 Z 7) gewährt werden, die für 
diesen Zweck aufgenommen wurden." 

12. § 10 d Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Vor Erledigung der Anträge auf Gewährung 
eines Darlehens (§§ 10 Abs. 1, 10 a Abs. 2 und 10 b) 
oder eines nicht rückzahlbaren Beitrages (§§ 10 
Abs.2, 10 a Abs. 1 und 10 f Abs. 4) ist mit der in 
§ 10 i Abs. 5 getroffenen Ausnahme die Wasserwirt­
schaftsfondskommission anzuhören. Im Falle der 
Erledigung im Sinne des Antrages hat der Wasser­
wirtschaftsfonds, bei Vorhaben nach §.10 a Abs. 1 
zur Wasserversorgung von Bau~rnhöfen und Ein­
zelsiedlungen land- und forstwirtschaftlicher 
Dienstnehmer im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft, bei Vorha­
ben nach § 10 b im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie, dem 
Antragsteller eine schrifdiche Zusicherung zu ertei­
len. Mit der schriftlichen Zusicherung erwirbt der 
Förderungswerber einen Rechtsanspruch auf die 
Förderung. In der Zusicherung kann vereinbart 
werden, daß Förderungsbeträge an einen Auftrag­
nehmer des Förderungsnehmers. zugezählt werden 
dürfen, wenn dieser trotz wiederholter Mahnung 

. seinen begründeten Zahlungsverpflichtungen aus 
de~ Auftragsverhältnis nicht nachkommt." 

13. In §10 d Abs. 2 tritt an die Stelle des Wortes 
"Deckungsrücklasses" das Wort "Rückbehaltes". 

14.§ 10eAbs.1 hat zu lauten: 

,,(l) Die gemäß den §§ 10Abs. 1 und 10 a Abs. 2 
. gewährten Darlehen sind jährlich mit mindestens 
1 vH und höchstens 3 vH des jeweils aushaftenden 
Kapitals zu verzi'nsen und in Annuitäten zurückzu­
zahlen; dabei darf die Zahl der gleichbleibenden 
Halbjahresbeträge 60 nicht übersteigen. 

Darlehen gemäß § 10 für die Errichtung, Erwei­
terung oder Verbesserung regionaler oder überre­
gionaler Anlagen zur Reinhaltung von Seen in 
deren näherem Einzugs- oder Abflußgebiet, das 
sind Abwasserbehandlungsanlagen (zentrale Klär­
anlagen) mit mehrstufiger oder in der Wirkung 
zumindest gleichwertiger Reinigung, Ufersammler, ' 

Seedruckleitungen, Hebeanlagen (Pumpwerke) 
sowie Yerbindungsleitungen zwischen diesen Anlac 
gen und den Ortskanalnetzen oder den Vorflutern, 
sind jedoch in höchstens 100 gleichbleibenden 
Halbjahresbeträgenzurückzuzahlen. Die gemäß 
§ 10 b gewährten Darlehen sind jährlich mit 3 vH 
zu verzinsen und in Annuitäten zurückzuzahlen; 
die Zahl der gleichbleibenden Halbjahresbeträge 
hat höchstens 40 . zu betragen. Die gemäß § 10 
Abs.3 gewährten Darlehen sind jährlich mit 3 vH 
zu verzinsen und spätestens zwölf Monate nach 
Vollendung der Anlage (Abs. 2) zurückzuzahlen. 
Die Tilgungsdauer der Darlehen nach § 10, §10 a 
Abs.2 und § 10 b ist.so zu bemessen, daß sie die 
voraussichtliche Bestanddauer der Anlage nicht 
übersteigt; die näheren Regelungen werden vom 
Bundesminister für Bauten und Technik nach 
Anhörung der Wasserwirtschaftsfondskommission 
(§ 10 i Abs. 3) getroffen." 

15. § 10 e Abs. 5 hat zu entfallen. 

16. Nach § 10 e wird ein neuer § 10 feingefügt; 
die bisherigen §§ 10 f bis lOk sind als §§ lOg bis 
10 I zu bezeichnen. Der neue § 10 f hat einschließ­
lich seiner Überschrift zu lauten: 

"Stundung und Umwandlung von Darlehen 

§ 10 f. (1) Im Falle von Abwasserableitungs-, 
Abwasserbehandlungs- oder Klärschlammbehand­
lungsanlagen oder von Wasserversorgungsanlagen 
einschließlich der· angeschlossenen Anlagen, kann 
der Wasserwirtschaftsfonds nach endgültiger Fest­
stellung des Förderungsausmaßes (§ 16 Abs.4) 
einen Teil der fälligen Annuitäten ohne Anrech­
nung zusätzlicher Zinsen für einen solchen Zeit­
raum stunden, wie es notwendig ist, um die sich aus' 
der Herstellung der Anlage ergebende finanzielle 
Belastung unter Bedachtnahme auf einen vom Bun­
desminister für Bauten und Technik nach Anhö­
rung der Wasserwirtschaftsfondskommission (§ 10 i 
Abs. 3) für die betreffende Anlageart festzusetzen­
den bundeseinheitlichen Grenzwert auf ein zu mut­
bares Ausmaß zu senken. Die finanzielle Belastung 
gilt als nicht mehr zumutbar, wenn sowohl der v:.er­
gleichswert, der bei Anwendung eines vom Bundes­
minister für Bauten und Technik nach Anhörung 
der Wasserwirtschaftsfondskommission nach bun­
deseinheitlichen Richtlinien festzusetzenden Sche­
mas einer Aufwandsrechnung ermittelt wird, als 
auch der Vergleichswert, der sich nach Maßgabe 
der eingehenden Benützungsgebühren zuzüglich 
der zur Deckung des Jahresaufwandes gc:;währten 
Zuschüsse von Gebietskörperschaften ergibt, den 
für die Anlageart festgesetzten bundeseinheitlichen 
Grenzwert überschreitet. Der gestundete Betrag 
darf den tatsächlichen Gebarungsabgang nicht 
überschreiten. 

(2) Die Grenzwerte gemäß Abs. 1 sind unter 
Bedachtnahme auf die im Bundesdurchschnitt sich 
ergebenden finanziellen Belastungswerte bei den 
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entsprechenden vom Wasserwirtschaftsfonds geför­
derten Anlagen festzusetzen. Die Bindung der 
Grenzwerte an die Entwicklung eines von der Was­
serwirtschaftsfondskommission festzusetzenden 
Index ist zulässig. 

(3) Jedoch darf auch bei einer Stundung gemäß 
Abs. 1 die Anzahl der halbjährlichen Rückzahlungs­
raten bei Darlehen für Maßnahmen gemäß 
§ 10 b 60, bei Darlehen für regionale Seenreinhalte­
maßnahmen 100 und im übrigen 80 nicht über­
schreiten. 

(4) Konnte eine Überschreitung des jeweiligen 
Grenzwertes (Abs. 2) auch durch eine längerfristige 
Stundung gemäß Abs. 1 nicht vermieden werden, so 
kann zum Stundungsende an die Stelle eines Teiles 
des gemäß § 10 Abs. 1 gewährten Darlehens ein 
nicht-rückzahlbarer Beitrag des Wasserwirtschafts­
fonds treten. Die nicht-rückzahlbaren Beiträge kön­
n~n bis zur Gesamthöhe der dem Wasseiwirt­
schaftsfonds auf Grund des jeweiligen Bundesfi­
nanzgesetzes zufließenden Mittel (§ 10 k Abs. 1 
Z 1) gewährt werden. 

(5) Im übrigen darf der Wasserwirtschaftsfonds 
dem Antrag auf Stundung der Rückzahlung nur 
aus triftigen Gründen und unter Anrechnung 
zusätzlicher Zinsen in halber Höhe der Verzugs­
zinsen (§ 10 e Abs. 4) für höchstens vier Annuitäten 
zustimmen." 

17. § 10 kAbs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Mittel des Fonds werden aufgebracht: 
1. durch Zuwendungen aus Bundesmitteln nach 

Maßgabe der für diese Zwecke im Rahmen 
des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfüg­
baren Förderungsmittel und nach Maßgabe 
der Bestimmungen des § 7 Abs. 2 Z 2 lit. b 
und Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes 
1979, BGBl. Nr. 673/1978; 

2. aus einem Anteil von 1,20225 vH des Auf­
kommens der veranlagten oder im Abzugs­
wege eingehobenen Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer ; 

3. aus einem Anteil von 10,5 vH 
a) der Eingänge aus dem Wohnbauförde­

rungsbeitrag nach dem Bundesgesetz über 
die Einhebung eines W ohnbauförderungs~ 
beitrages, BGBI. Nr.13/1952; 

b) der Leistungen der Hypothekargläubiger 
nach § 8 des W ohnhaus-Wiederaufbauge­
setzes, BGBl. Nr. 130/1948; 

4. durch Zuwendungen aus Landesmitteln nach 
Maßgabe diesbezüglicher landesrechtlicher 
Vorschriften, wobei diese Beträge unter sinn­
gemäßer Anwendung des § 11 Abs. 2 bis 4 des 
Bundesgesetzes über die Errichtung eines 

Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds, 
BGBl. Nr. 454/1978, vom Bund an' den Was-· 
serwirtschaftsfonds zu überweisen sind; 

5. durch Rückzahlungen aus Darlehen; 

6. durch Zinsen von gewährten Darlehen und 
durch Erträgnisse veranlagter Fondsmittel; 

7. durch Aufnahme von Anleihen, Darlehen und 
sonstigen Krediten; 

S. durch sonstige Zuwendungen und Erträg-
. " msse. 

18. In § 11 Abs. 6 tritt an Stelle der Verweisung 
,,§§ 10 bis lOg" die Verweisung ,,§§ 10 bis 10 h". 

19. In § 11 Abs. 7 tritt an Stelle der Bezeichnung 
,,§§ 4 bis 10 g" die Bezeichnung ,,§§ 4 bis 10 h". 

20. In § 12 Abs. 4 tritt an Stelle der Verweisung 
,,§§ 10 bis 10 g" die Verweisung ,,§§ 10 bistO h". 

21. In § 14 Abs. 2 t~itt an Stelle der Verweisung 
,,§§ 8 oder 10 bis 10 g" die Verweisung ,,§§ 8 oder 
10 bis 10 h". 

22. In § 15 tritt an Stelle des Klammerausdruckes 
,,(§ 10 j)" der Klammerausdruck ,,(§ 10 k)" sowie 
an Stelle der Bezeichnung ,,§§ 2 und 4 bis 10 g" die 
Bezeichnung ,,§§ 2 und 4 bis 10 h". 

23. § 19 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) 'Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind hinsichtlich 

1. des § 10 k Abs. 1 Z 1 bis 4 u~d Abs.2 ,der 
Bundesminister für Finanzen im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Bauten und 
Technik, 

2. des § 10 dAbs. 4 und des § 10 I der Bundesmi­
nister für Justiz, 

3. des §10 i Abs. 4 und des § 15 die Bundesregie­
rung, 

4. des § 17 bezüglich der Befreiung von 
Gerichtsgebühren der Bundesminister, für 
Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster' fÜl Finanzen, im übrigen der Bundesmini­
ster für Finanzen; 

5. des §10 d Abs. 1, soweit es sich um Vorhaben 
gemäß § lOb handelt, der Bundesminister für 
Bauten und Technik im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie, 

6. des §10 d Abs. 1, soweit es sich um die dort 
angeführten Vorhaben gemäß § 10 a Abs. 1 
handelt, der Bundesminister für Bauten und 
Technik im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft, 

7. der §§ 10 bis 10 c, des§ Iod mit Ausnahme 
des Abs. 4 sowie unter Bedachtnahme auf Z 5 
und 6, der §§ 10 e bis 10 h, des § 10 i mit Aus- ' 
nahme des Abs. 4, des § 10 j, des § 10 k Abs. 1 
Z 5 bis 8, des § 11 Abs. 5 und 6 und des §12 
Abs. 4 sowie der §§ 1 bis 3, des § 11 Abs. 7 
und 8 und des, § 12 Abs. 5 bis 7, soweit eine 
Förderung aus Fondsmitteln oder gemäß § 5 
erfolgt, der Bundesminister für Bauten und 
Technik, 

8. im übrigen der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft 

betraut. 
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Artikel 11 

Das Bundesgesetz ,vom 24. November 1972 über 
die Zuweisung von Anteilen an der Einkommen- ' 
steuer und Körperschaftsteuer für, Zwecke der 
Wohnbauförderung und des Familienlastenaus­
gleichs, BGBI. Nr. 443/1972, wird wie folgt geän-
&rt: ' 

§ 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. Die Anteile betragen: 

Für Zwecke der Wohnbauförderung 10,24775 
vH, für die Förderung durch den Wasserwirt­
schaftsfonds 1,20225 vH und für Zwecke des Fami­
lienlastenausgleichs 2,29 vH des Aufkommens der 
veranlagten oder im Abzugswege eingehobenen 
Einkommensteuer und Körperschaftsteuer." 

Artikel III 

Das Wohnbauförderungsgesetz 1968, BGBL 
Nr. 280/1967, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 560/1980, wird wie folgt geän­
dert: 

§ 5 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Bund~smittel gemäß § 4 sind unter 
Bedachtnahme auf die gemäß § 10 k Wasserbauten­
förderungsgesetz, BGBI. Nr. 34/1948, und gemäß 
Abs. 4 abzuziehenden Beträge den einzelnen Län­
dern nach Hundertsätzen als zweckgebundene 
Zuschüsse zuzuteilen." 

Artikel IV 

Übergangsbestimmungen 

(1) Auf Anträge auf Gewährung von Förderungs­
beiträgen aus Mitteln des Wasserwirtschaftsfonds, 

zu denen die Zusicherung bereits vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes ergangen ist, sind die bisher 
geltenden Bestimmungen weiterhin anzuwenden, 
sofern hicht der Förderungsnehmer die' Anwen­
dung der Bestimmungen des Art. I beantragt. Ein 
solcher Antrag - ausgenommen Anträge auf Stun­
dung - kann nur gestellt werden, solange das För­
derungsausmaß nicht endgültig festgestellt ,ist (§ 16 
Abs.4). 

(2) Eine Stundung darf nur für Teile von Darle­
hen bewilligt werden, die nach dem 31. Dezember 
1979 zur Rückzahlung fällig wurden. ' 

Artikel V 

Art. II letzter Satz des Bundesgesetzes, BGBL 
Nr. 565/1979, hat zu lauten: 

"Jedoch ist in all diesen Fällen auf Antrag des 
Förderungswerbers Art. I dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden, sofern - ausgenommen Begehren 
auf Rückzahlung eines Fondsdarlehens in Annuitä­
ten - das Förderungsausmaß noch nicht endgültig 
festgestellt ist (§ 16 Abs. 4)." ' 

Artikel VI 

Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes richtet 
sich mit Ausnahme der Art. II und,lII nach § 19 des 
Wasserbautenfärderungsgesetzes in der Fassung 

. des Art. I Z 23. Mit der Vollziehung der Art. II und 
III ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich 
des Art. HI im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Bauten und Technik, betraut. 
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